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§ 4a GTelG 2012 Identität von
Behörden des Öffentlichen

Gesundheitsdienstes
 GTelG 2012 - Gesundheitstelematikgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Die Bezirksverwaltungsbehörden, die Landeshauptleute und der für das Gesundheitswesen zuständige

Bundesminister oder die zuständige Bundesministerin haben die Zugriffsberechtigungen auf eHealth-

Anwendungen (§ 2 Z 17) für die einzelnen Bediensteten der jeweiligen Behörde individuell nach dem jeweiligen

Aufgabenbereich festzulegen und zu dokumentieren. Zugriffsberechtigte sind von der Ausübung ihrer

Zugriffsberechtigung auszuschließen, wenn sie diese zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht mehr

benötigen oder sie die Daten nicht entsprechend ihrer Zweckbestimmung verarbeiten.

2. (2)Die in Abs. 1 genannten Behörden haben durch organisatorische und technische Vorkehrungen (§ 8)

sicherzustellen, dass ein Zugriff auf eHealth-Anwendungen, insbesondere der Zutritt zu Räumen, in denen sich

eine Zugriffsmöglichkeit auf eHealth-Anwendungen befindet, nur den mit Gesundheitsaufgaben betrauten

Bediensteten der Behörde möglich ist. Ist es erforderlich, dass in Räumen mit einer Zugriffsmöglichkeit auf

eHealth-Anwendungen Parteienverkehr stattfindet, ist jedenfalls sicherzustellen, dass eine Einsichtnahme in die

Daten der eHealth-Anwendungen durch Außenstehende nicht möglich ist.

3. (3)Fallen für eine in Abs. 1 genannte Behörde die Voraussetzungen für die verwaltungsübergreifende

Zusammenarbeit im Rahmen von eHealth-Anwendungen weg, ist sicherzustellen, dass weitere Zugriffe auf

eHealth-Anwendungen durch diese Behörde ausgeschlossen sind.
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